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Herr
Lukas Harder
In itiativkom itee
,,Bern kr iegt ein
Belpstr .  32
3007 Bern

Glacevelo"

Bern, 30. September 2009 -  HOS

Volksini t iat ive, ,Bern kr iegt ein Glacevelo";  Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Harder

Wir danken lhnen für die Zustel lung lhrer ln i t iat ive zur Vorprüfung gemäss Art ikel  74
des Reglements über die pol i t ischen Rechte (RPR). Gerne nehmen wir  dazu Stel lung.

Ti tel  der Ini t iat ive
Gemäss Art ikel  74 Absatz 2 RPR darf  der Ti tel  keine kommerziel le oder oersönl iche
Werbung enthal ten. Die Stadtkanzlei  muss den Ti tel  in diesen Fäl len abändern und eine
entsprechende Verfügung erlassen. lm Titel ,,Bern kriegt ein Glacevelo" ist nach Auffas-
sung der Stadtkanzlei  berei ts Werbung enthal ten, zumal Sie einersei ts beabsicht igen,
bei  Annahme der Ini t iat ive das Glacenvelo umzusetzen, andersei ts die Ini t iat ive al le
Arten von mobi len Verkaufsständen ermögl ichen wird.  Wir empfehlen lhnen, einen an-
deren, neutraleren Ti tel  für die Ini t iat ive zu wählen, so dass die Diskussion über die
Zulässigkei t  n icht notwendig wird.  Die Umstände der Ini t iat ive -  d.h.  die Absicht,  e in
Glacevelo zu betreiben, kann jedoch im Begleittext der Initiative erwähnt werden.

Inhal t  der Ini t iat ive
Der Ini t iat ivtext  kann nach Einschätzung der Stadtkanzlei  aufgrund des Bundesgesetzes
über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 (  Bin nenmarktgesetz,  BGBM; SR 943.02 )
nicht in der vorgesehenen Form bewi l l igt  werden. Namentl ich ist  es nicht zulässig,  den
Verkauf auf regionale Produkte zu beschränken. Eine solche Einschränkung l iegt nicht
in der Kompetenz der Stimmberechtigten oder des Stadtrats. Der Text wäre mit folgen-
der Ki i rzung zulässig:

Abs. 4 (neu) Bewi l l igungen für mobi le Verkaufsstände können natür l ichen per-
sonen erteilt werden, sofern die Fortbewegung durch Muskelkraft geschieht c+d
es sie{--um-den Ve+kauf regienaler Predukte handelt.
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Formel les
Der Vol lständigkei t  halber regen wir  an, im zweiten Abschnit t  d ie folgende Ergänzung
anzubringen:

1...1gestützt auf Art. 39 der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember
7998 und Art .  72tt .  des Reglements über die pol i t ischen Rechte vom '15. Mai
2004 die folgende Ini t iat ive ein:

Nebst dem Beginn der U ntersch r i f tensammlu ng empfehlen wir  lhnen, auch der Endter-
min für die Einreichung anzufügen. Ansonsten besteht die Gefahr,  dass Unterschr i f ten
zu spät eingereicht werden und nicht mehr berücksicht igt  werden können.

Endtermin für die Einreichung der Unterschriften bei der Stadtkanzlei: 30. April
2010

Die Namen und Adressen von mindestens 7 in der Stadt Bern st immberecht igten Mit-
gl iedern des Ini t iat ivkomitees müssen auf dem Bogen aufgeführt  werden. Wir bi t ten Sie,
uns den Bogen noch einmal zur Vorprt i fung zukommen zu lassen, wenn das Ini t iat ivko-
mitee feststeht. Wir werden zu diesem Zeitpunkt die Stimm berechtigu ng überprüfen und
lhnen anschl iessend die Vorprüfung bestät igen.

Schl iessl ich weisen wir  Sie darauf hin,  dass die Ini t iat ive im Zuständ igkei tsbereich des
Stadtrats liegt. Würde der Stadtrat der Initiative nach deren Zustandekommen zustim-

- 
men, so m-lssle sie-aleTstimmbeiecmigten nlch-t zum Enfsiheid V-orgdleofwe

Wir danken lhnen für lhre Kenntnisnahme.

Mit  f reundl ichen Gr0ssen

t. \NL I\,["/

Christa Hostettler
Vizestadtschreiber in /  Rechtskonsulent in
l ic.  iur . ,  Rechtsanwält in


